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Johannes Giesinger

Feministische Bildung in der liberalen 
Demokratie

Zusammenfassung: Im Zentrum dieses Beitrags steht die Frage, ob die öffentliche 
Schule in der liberalen Demokratie berechtigt ist, feministische Ideen zu vermitteln und 
sexistische Werthaltungen als falsch zurückzuweisen. Die Diskussion entfaltet sich auf 
der Grundlage einer Unterscheidung zwischen perfektionistisch-liberalen und politisch-
liberalen Konzeptionen: Während erstere die Vermittlung feministisch-liberaler Werte 
klar legitimieren, schaffen letztere Spielraum für nicht-liberale und nicht-egalitäre Welt-
anschauungen und Lebensformen. In diesem Beitrag wird nicht eine der beiden Konzep-
tionen verteidigt, sondern argumentiert, dass feministisch-liberale Bildung auch im Rah-
men des politischen Liberalismus gerechtfertigt werden kann.

Schlagworte: Feminismus, Sexismus, Liberalismus, Rawls, Gleichheit

1. Einleitung

Der Feminismus wird häufig als Bewegung wahrgenommen, die politisch klar einzuord-
nen ist – es sind links-grün orientierte Frauen oder auch Männer, die sich selbst als Fe-
ministinnen und Feministen definieren. Sie verfolgen in ihrem persönlichen Leben fe-
ministische Ideale und bringen entsprechende Auffassungen in den öffentlichen Diskurs 
ein. Feminismus kann also zum einen als persönliches Lebensideal gesehen werden, 
zum anderen als (partei-)politische Positionierung. Entsprechend werden feministische 
Ideen als kontrovers wahrgenommen. Gleichzeitig scheint die Forderung nach Gleich-
berechtigung der Geschlechter in der rechtlich-politischen Sphäre inzwischen weit-
gehend unkontrovers.

Dies wirft die Frage auf, wie die öffentliche Schule in der liberalen Demokratie 
mit feministischen Ideen und allgemeiner mit dem Problem der Gleichberechtigung 
umzugehen hat. Dies betrifft zum einen die Strukturen und Praktiken im Bildungssys-
tem, zum anderen die vermittelten Gehalte. Während die erziehungswissenschaftliche 
Diskussion häufig auf den ersten Bereich konzentriert war (vgl. z. B. Prengel, 2006, 
Kap. IV; Rendtorff, 2006 oder Hannover, Wolter & Zander, 2017), lege ich den Fokus 
auf Letzteres. Die Frage ist, ob im schulischen Unterricht feministische Ideen vertre-
ten und sexistische Werthaltungen und Überzeugungen zurückgewiesen werden dür-
fen oder sollen. Insofern der Feminismus kontrovers ist, versteht sich die Antwort auf 
diese Frage in liberaler Perspektive nicht von selbst. Feministische Ideen werden zum 
einen von traditionalistisch denkenden Bevölkerungsgruppen zurückgewiesen, zum an-
deren hat die zunehmende Besserstellung der Frauen in der Gesellschaft zu einem Back-
lash geführt, der sich in antifeministischen und frauenfeindlichen Reaktionen ausdrückt 
(Manne, 2018). Unter Druck steht unter anderem die im Feminismus verbreitete Auf-



498 Thementeil

fassung, wonach ‚Gender‘ (kulturelles oder soziales Geschlecht) nicht durch das bio-
logische Geschlecht (‚Sex‘) determiniert ist. Auf religiöser Basis oder mit Verweis auf 
empirische Befunde wird dafür argumentiert, dass traditionell bestehende Geschlechter-
unterschiede naturgegeben sind und sich in unterschiedlichen Rollenmodellen für Mann 
und Frau niederschlagen sollten.

Wie also ist unter liberalem Vorzeichen mit diesen Kontroversen umzugehen ? Bei 
der Beantwortung dieser Frage werden nicht nur die liberalen Grundprinzipien von 
Freiheit und Gleichheit ins Spiel kommen, sondern damit verknüpft die Ideen der li-
beralen Neutralität und des Respekts sowie die Unterscheidung zwischen dem Privaten 
und dem Öffentlichen (oder dem Persönlichen und dem Politischen). Während die fe-
ministische Theorie oftmals eine liberalismuskritische Haltung einnimmt1, lote ich in 
diesem Beitrag die Möglichkeiten eines liberalen Feminismus aus. Die Diskussion wird 
auf zwei idealtypische Formen liberaler Theorie enggeführt, die grob als perfektionis-
tischer und politischer Liberalismus bezeichnet werden können. Der perfektionistische 
Liberalismus (z. B. Raz, 1987; Sher, 1997; Wall, 1998 und 2014; sowie Drerup, 2015) 
geht von einer liberalen Auffassung vom guten Leben aus, die Werte wie Individualität, 
Autonomie oder Gleichheit umfasst. Damit, so die politisch-liberale Kritik, wird eine 
bestimmte weltanschauliche Position vor anderen privilegiert. Der politische Libera-
lismus (Larmore, 1987, 1990; Rawls, 1993; Quong, 2010 oder Nussbaum, 2011) be-
ansprucht demgegenüber, spezifisch ‚politische‘ Prinzipien zu entwickeln, die aus un-
terschiedlichen weltanschaulichen Perspektiven akzeptabel sein sollen.

Es scheint klar, dass es aus perfektionistisch-liberaler Sicht gerechtfertigt ist, in der 
Schule (liberale) feministische Werte zu vertreten, auch wenn diese Teil einer kontro-
versen Konzeption des Guten sind und sich auf die persönliche Lebensführung bezie-
hen. Die Grundfrage dieses Beitrags lautet, ob die Vermittlung feministischer Werte und 
die Kritik sexistischer Auffassungen sich auch im Rahmen eines politischen Liberalis-
mus, der Spielraum für nicht-liberale Lebensformen schaffen will, rechtfertigen lässt.

Im nächsten Abschnitt wird das Grundproblem eines liberalen Feminismus heraus-
gearbeitet (2), und der darauffolgende Abschnitt geht spezifisch auf politisch-liberale 
Rechtfertigungsmuster ein (3). Der vierte Abschnitt wendet sich vor diesem Hinter-
grund dem Problem der feministischen Bildung in der Schule zu und arbeitet dabei den 
wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Theoriemodellen heraus. In den verblei-
benden zwei Abschnitten (5 und 6) wird dafür argumentiert, dass feministische Bildung 
auch im Rahmen des politisch-liberalen Modells gerechtfertigt werden kann.

1 Zur feministischen Liberalismuskritik vgl. z. B. Schumann & Adami, 2017, S. 105 –  106; Ze-
rilli, 2015; für eine Kritik spezifisch ‚neoliberaler‘ Konzeptionen vgl. Casale & Windheuser, 
2018, S. 718 –  719. Die feministische Kritik bezieht sich darüber hinaus auf das liberale Sub-
jekt- und Autonomieverständnis, das in diesem Beitrag nicht näher thematisiert wird. Hierzu 
zähle ich zum einen die (poststrukturalistisch geprägte) Debatte zur Subjektivität und zum 
„weibliche(n) Subjekt“ (Casale, 2014, S. 76), zum anderen aber auch die innerhalb der ana-
lytischen Tradition geführte Debatte um ‚relationale‘ Aspekte von Autonomie (Mackenzie & 
Stoljar, 2000).
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2. Liberaler Feminismus

Ausgehend von den Ideen der Freiheit und Gleichheit und mit Bezug auf die ande-
ren bereits erwähnten liberalen Konzepte lässt sich das Grundproblem darstellen, das 
sich bei der Entwicklung eines feministischen Liberalismus stellt. Die (liberale) For-
derung nach moralischer und politischer Gleichheit ist zentral für feministische Kon-
zeptionen. Das Bemühen um die Gleichheit der Geschlechter nahm historisch zunächst 
die Form der Angleichung weiblicher an männliche Lebensmuster an: Frauen bemüh-
ten sich, in traditionell männliche Bereiche wie Politik und Wirtschaft vorzudringen. 
Der sogenannte Differenzfeminismus wirkte als Korrektiv für dieses Bestreben um An-
gleichung: Er wandte sich gegen die Abwertung traditionell weiblicher Eigenschaften 
oder Fähigkeiten (Prengel, 2006; Noddings, 2009; Casale & Windheuser, 2018). Bei-
spielhaft hierfür ist die feministische Diskussion um Lawrence Kohlbergs Theorie der 
Moralentwicklung (Gilligan, 1984). Kohlberg hatte die These vertreten, dass Mädchen 
und Frauen in ihrer Moralentwicklung häufig auf der Stufe beziehungs- und fürsorgeo-
rientierter Denkweisen stehenbleiben, während männliche Probanden typischerweise 
eine regelorientierte Stufe erreichen. Carol Gilligan ging mit Kohlbergs empirischen 
Befunden einig, nicht aber mit seinen Wertungen. Statt die fürsorgeorientierte Moral ab-
zuwerten, sollten wir ihrer Auffassung nach von zwei gleichwertigen moralischen Per-
spektiven ausgehen – Fürsorge und Gerechtigkeit. Auf dieser Grundlage entwickelten 
sich fürsorgeethische Konzeptionen (Noddings, 1984).

Es ist klar, dass die differenzfeministische Sichtweise, indem sie der weiblichen Per-
spektive eigenständige Geltung verschafft, keinesfalls neue moralisch-politische Un-
gleichheiten propagieren möchte. Sie baut vielmehr auf den politischen Errungenschaf-
ten der Frauenbewegung auf und setzt die Gleichberechtigung der Geschlechter voraus. 
Die liberale Grundidee, allen Menschen ungeachtet ihres Geschlechts gleiche Rechte 
und Freiheiten zu gewähren, eröffnet Möglichkeiten für Differenz, d. h. für vielfältige 
Lebensformen und Rollenmuster. Normative Gleichheit führt nicht notwendigerweise 
zu einer Angleichung weiblicher an traditionell männliche Lebensmuster, sondern bie-
tet Personen jeglichen Geschlechts vielfältige Lebensoptionen. So wird es für Män-
ner möglich, in traditionell weibliche Domänen (wie Pflegeberufe) vorzudringen, und 
ebenso erhalten Frauen Zugang zu politischen oder ökonomischen Führungspositionen.

Die klassische Sex/Gender-Unterscheidung2 lässt sich in diesem Kontext folgen-
dermaßen interpretieren: Das biologische Geschlecht (Sex) legt Personen weder in de-
skriptiver noch in normativer Hinsicht auf bestimmte Verhaltensweisen oder Rollen-
muster fest. Personen mit ähnlichen biologischen Voraussetzungen können faktisch 
unterschiedliche Fähigkeiten entwickeln und vielfältige soziale Aufgaben übernehmen, 
und es gibt keine in ihrer Natur angelegte teleologische Orientierung, die ein bestimm-
tes Lebensmuster vorgibt. Dies ist die Grundlage für die liberale Forderung nach glei-
chen Lebensoptionen für Personen mit unterschiedlichen biologischen Geschlechtsvor-

2 Zur erziehungswissenschaftlichen Diskussion dieser Unterscheidung vgl. Rendtorff (2006, 
S. 98 –  106) sowie Tervooren (2019).
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aussetzungen und Geschlechtsidentitäten, einschließlich derjenigen mit unklarem Sex 
oder mit einer Geschlechtsidentität, die ihrem biologischen Geschlecht nicht entspricht.

Unvereinbar mit liberalen Grundsätzen sind sexistische Sichtweisen, die die Un-
gleichbehandlung von Personen unterschiedlichen Geschlechts fördern und rechtferti-
gen. Der Begriff des Sexismus lässt sich unterschiedlich ausdeuten. Ich folge hier Kate 
Manne, die ihn folgendermaßen erläutert: „[S]exism should be understood primarily 
as the ‚justificatory‘ branch of a patriarchal order, which consists in ideology that has 
the overall function of rationalizing and justifying patriarchal social relations“ (Manne, 
2018, S. 79). Die Rationalisierung und Rechtfertigung der partriarchalen Ordnung, so 
Manne weiter, arbeite mit dem Verweis auf natürliche Geschlechtsunterschiede, die 
Personen vermeintlich auf bestimmte Rollenmuster festlegten. Sexismus untergräbt die 
moralisch-politische Gleichheit von Personen und schränkt zudem die Lebensoptionen 
von Personen ein. Die liberale Grundstruktur eröffnet dagegen vielfältige Optionen. Ge-
rade hier ergibt sich jedoch ein Problem, scheint es doch, dass die innerhalb der li-
beralen Ordnung gewährten Rechte und Freiheiten auch nicht-liberale Lebensweisen 
möglich machen: Wenn allen Personen persönliche Freiheiten zugestanden werden, so 
können sie sich für nicht-autonome oder nicht-egalitäre Lebensmodelle entscheiden.

Dies findet eine Entsprechung auf der Ebene schulischer Vermittlung: Insofern nicht-
liberale Modelle in der Gesellschaft akzeptiert werden, scheint es problematisch, nicht-
liberale Werthaltungen im Unterricht zurückzuweisen oder abzuwerten. Man könnte 
fordern, dass solche Haltungen ‚respektiert‘ werden müssen (Nussbaum, 2011), insofern 
sie sich auf den persönlichen Lebensbereich beziehen und die politische Sphäre nicht 
beeinträchtigen. Bezieht man die Idee der liberalen Neutralität auf die Schule, so könnte 
man die Auffassung vertreten, dass keine weltanschauliche Position privilegiert werden 
soll, d. h. dass umstrittene Auffassungen von Lehrpersonen weder vertreten noch direk-
tiv zurückgewiesen werden dürfen. Demgegenüber liefert der perfektionistische Libera-
lismus eine Grundlage für die Zurückweisung sexistischer Weltanschauungen, da diese 
liberalen Grundwerten widersprechen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sexistische 
Lebensformen verboten werden sollen, aber dass sie politisch eingedämmt und margi-
nalisiert werden können. Im Weiteren konzentriere ich mich auf den politischen Libe-
ralismus, wie er prominent von John Rawls (1993, vgl. auch Larmore, 1987, 1990; so-
wie Nussbaum, 2011) entwickelt wurde. Rawls’ politischer Liberalismus wurde, wie im 
Folgenden verdeutlicht wird, aus feministischer Perspektive sowohl kritisiert (Moller 
Okin, 1994, 2005; Edenberg; 2018) als auch verteidigt (Lloyd, 1995; Nussbaum, 1999, 
2003 & 2011).

3. Politischer Liberalismus und Feminismus

Rawls ging es darum, angesichts des religiös-weltanschaulichen Pluralismus in unse-
ren Gesellschaften eine liberale Konzeption entwickeln, die möglichst inklusiv ist in 
dem Sinne, dass unterschiedliche Auffassungen vom guten Leben Platz haben. Hatte er 
sich in A Theory of Justice (1971) mit Fragen der (Verteilungs-)Gerechtigkeit befasst, 
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standen in Political Liberalism (1993) die Probleme der Legitimität und Stabilität der 
liberalen Ordnung im Vordergrund. Das Legitimitätsproblem bezieht sich darauf, unter 
welchen Bedingungen staatliche Machtausübung gerechtfertigt sein kann. Als stabil im 
rawlsschen Sinne kann die politische Ordnung gelten, wenn sie von Personen mit unter-
schiedlichen weltanschaulichen Positionen aus ihrer jeweiligen Perspektive anerkannt 
und unterstützt werden kann. Es ist klar, dass diese Unterstützung schwindet, wenn 
der liberale Staat auf Prinzipien aufgebaut wird, die in kontroversen weltanschaulichen 
Auffassungen begründet sind. Ebenso untergräbt dies die Legitimität politischer Macht-
ausübung.

Rawls’ Grundidee besteht deshalb darin, die liberale Ordnung auf einen Kernbestand 
‚politischer‘ Prinzipien zu gründen, die von allen ‚vernünftigerweise‘ anerkannt werden 
können. Mit dem Begriff der ‚Vernünftigkeit‘ (‚reasonableness‘) verstanden als grund-
legende Eigenschaft liberaler Staatsbürger- und -bürgerinnen, drückt Rawls aus, dass 
die liberale Konzeption nicht alle Personen oder Positionen einschließen kann. Per-
sonen, die sich nicht kooperativ am liberalen Projekt beteiligen wollen und ‚unvernünf-
tige‘ Positionen vertreten, die damit von vornherein unvereinbar sind, können nicht in 
den Prozess der liberalen Konsensfindung integriert werden. Rawls steckt den Rahmen 
für vernünftige weltanschauliche Positionen so weit, dass die wichtigsten religiösen 
Traditionen darin Platz haben. Es soll ungeachtet weltanschaulicher Differenzen mög-
lich sein, Grundprinzipien des Zusammenlebens zu entwickeln, die in dem Sinne öffent-
lich rechtfertigbar sind, dass sie aus unterschiedlichen weltanschaulichen Perspektiven 
akzeptiert werden können.

Vor diesem Hintergrund gelten diejenigen Formen politischer Machtausübung als le-
gitim, die auf öffentlich rechtfertigbaren Prinzipien beruhen (Rawls, 1993, S. 137). Auf 
dieser Grundlage kann auch die Idee liberaler Neutralität erläutert werden: Sie bezieht 
sich darauf, dass politische Maßnahmen unabhängig von umstrittenen weltanschauli-
chen Positionen gerechtfertigt werden müssen.3 Die liberale Ordnung ist nach Rawls 
stabil, insofern ihre Prinzipien sich aus einem ‚überlappenden Konsens‘ (‚overlapping 
consensus‘) zwischen unterschiedlichen weltanschaulichen Positionen ergeben und des-
halb aus unterschiedlichen Perspektiven mitgetragen werden können. Das Ziel ist, dass 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ihre jeweilige weltanschauliche Position mit der po-
litischen Konzeption verknüpfen können.

Betrachtet man diese theoretische Konstruktion aus feministischer Sicht, so ist einer-
seits klar, dass die öffentlich rechtfertigbaren Prinzipien, die den liberalen Konsens aus-
machen, egalitär und nicht-sexistisch sein müssen. Eine politische Schlechterstellung 
von Frauen aufgrund ihres biologischen Geschlechts lässt sich öffentlich nicht recht-
fertigen. Dies gilt im rawlsschen Modell nur schon deshalb, weil Frauen zum Kreis der-
jenigen gehören, gegenüber denen politische Prinzipien gerechtfertigt werden müssen. 

3 Das Prinzip liberaler Neutralität wird hier also nicht so interpretiert, dass die Effekte poli-
tischer Maßnahmen neutral sind – es geht lediglich um ihre Rechtfertigung (vgl. dazu auch 
Quong, 2011, S. 30; Schouten, 2018).
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Das Prinzip der liberalen Legitimität, wie es von Rawls formuliert wird, setzt eine ba-
sale Form politischer Gleichheit bereits voraus (Larmore, 1987, 1990).

Andererseits aber lässt das Modell aufgrund seiner Unterscheidung in einen politi-
schen und nicht-politischen Bereich Spielraum für traditionalistische Lebensmodelle 
im Privaten. Dies bezieht sich nach Rawls auch auf die Erziehung und Bildung von 
Kindern. Wie Rawls an einer vielzitierten Stelle ausführt, verlangt der politische Li-
beralismus nicht, dass Kinder im Geiste liberaler Werte wie Individualität und Auto-
nomie aufgezogen und gebildet werden (Rawls, 1993, S. 199). Da diese Werte nach 
Rawls als Kern der kontroversen liberalen Weltanschauung zu sehen sind, ist die öffent-
liche Schule nicht berechtigt, sie zu vermitteln. Die Schule ist jedoch dazu verpflichtet, 
die Kenntnis und Anerkennung der politischen Grundprinzipien zu fördern und Her-
anwachsende in diesem Sinne zu guten Staatsbürgern und -bürgerinnen heranzubilden.

Martha Nussbaum verteidigt dieses Modell mit Nachdruck. Sie schreibt, weltan-
schauliche Positionen könnten durchaus als ‚vernünftig‘ gelten, wenn sie die ‚metaphy-
sische‘ – nicht aber die ‚politische‘ – Ungleichheit der Geschlechter postulierten. Sie 
erläutert:

Unequal assignment of religious functions and inegalitarian normative views can 
certainly be present in a ‚reasonable‘ doctrine – if such a doctrine is prepared to 
grant the full equal citizenship of women and to impose no barriers on women’s ex-
ercise of these civic functions. (Nussbaum, 2003, S. 510; vgl. auch 1999, S. 109; 
sowie 2011).

Diese Passage bezieht sich auf religiöse Vereinigungen wie die katholische Kirche, sie 
kann aber wohl auch auf die familiäre Erziehung angewandt werden: Grundsätzlich sind 
Eltern in diesem Modell berechtigt, ihre Kinder im Sinne ‚vernünftiger‘ weltanschauli-
cher Positionen zu erziehen und sie – wie die Kinder selbst – können den Anspruch stel-
len, im schulischen Kontext in diesen Auffassungen respektiert zu werden. Nussbaum 
vertritt die Position, dass Lehrpersonen keine liberalen und rationalistischen Werte ver-
treten dürfen, da dies Geringschätzung gegenüber den Schülern und Schülerinnen mit 
traditionalistischen, nicht-liberalen oder nicht-rationalistischen Weltanschauungen aus-
drücke.

Die feministische Kritik an Rawls’ Modell weist Nussbaum als unbegründet zurück. 
Susan Moller Okin (1994) hat schon kurz nach dem Erscheinen von Political Libera-
lism gravierende Vorbehalte angemeldet. Diese beziehen sich unter anderem auf die 
von Rawls vorgesehene Aufspaltung in eine private und politische Sphäre und damit 
verbunden auf das Problem der Stabilität der liberalen Ordnung. Hinsichtlich von Er-
ziehung und Bildung stellt sie die Frage, ob Kinder, die in einem traditionalistischen, 
sexistisch strukturierten Umfeld aufwachsen und gezielt im Sinne vorgegebener Rollen-
modelle erzogen werden, tatsächlich zur vollgültigen Anerkennung politischer Gleich-
heitsgrundsätze gebracht werden können (Moller Okin, 1994, S. 25; 2005, S. 242; 
Edenberg, 2018). Ihr Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Einstellungen der Individuen 
zu sich selbst, d. h. auf der Frage, ob sich Mädchen und Frauen unter diesen Bedingun-
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gen selbst als politisch Gleiche anerkennen werden. Dieser Gedanke wird im fünften 
Abschnitt wieder aufgenommen.

4. Feministische Bildung in der liberalen Schule

Betrachten wir zuvor genauer, wie sich die Frage nach feministischer Bildung im po-
litisch-liberalen Theorierahmen darstellt. Moller Okins Kritik des rawlsschen Modells 
fokussiert auf die Rolle der Familie in der liberalen Demokratie und die Frage, inwie-
fern die interne Ausgestaltung der familiären Lebensform durch liberale Prinzipien von 
Freiheit und Gleichheit bestimmt sein soll. Meine Grundfrage bezieht sich hingegen auf 
den Bereich der Schule, die auch nach Rawls zur öffentlichen Sphäre gehört.4 Bildung 
als öffentlicher Bereich ist im rawlsschen Modell nach politisch-liberalen Prinzipien zu 
strukturieren.

Das bedeutet, dass Bildung sowohl in ihrer institutionellen Ausrichtung als auch in 
der Gestaltung interpersonaler Beziehungen innerhalb der Institutionen nicht sexistisch 
sein darf. Der Zugang zu Bildungseinrichtungen sowie deren interne Struktur sollte 
so ausgestaltet sein, dass Personen nicht aufgrund ihres biologischen Geschlechts dis-
kriminiert oder benachteiligt werden. Dies betrifft formale Bedingungen im Bildungs-
system ebenso wie mögliche informelle oder strukturelle Formen der Benachteiligung.

Es betrifft u. a. die Frage, ob es für Mädchen nachteilig ist, mit Jungen gemeinsam 
zur Schule zu gehen. In diesem Kontext wird auch diskutiert, wie mit den nach wie vor 
ungleichen Leistungen von Mädchen und Jungen in verschiedenen Fächern umzuge-
hen ist. Dabei ist nicht nur die fortbestehende Benachteiligung der Mädchen in mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fächern zu beachten. Auch die Tatsache, dass Jungen 
schulisch insgesamt ins Hintertreffen zu geraten scheinen, muss diskutiert werden. Ne-
ben strukturellen Elementen sind wie gesagt auch die persönlichen Interaktionen in-
nerhalb von Institutionen in den Blick zu nehmen, die geschlechtsspezifische Benach-
teiligungen verstärken oder allererst hervorbringen können. Hier stellt sich die Frage, 
welche Erwartungen und Vorurteile Lehrpersonen gegenüber Lernenden unterschiedli-
chen Geschlechts haben, und wie sich diese – z. B. in der Leistungsbewertung oder Be-
strafung – auf ihre Unterrichtspraxis auswirken. Ein beträchtlicher Teil der feministisch 
orientierten Forschung in der Erziehungswissenschaft widmete sich in den vergangenen 
Jahrzehnten diesen und ähnlichen Themen (Hannover, Wolter & Zander, 2017). Das 
Bemühen um den Abbau von Benachteiligung steht nicht im Widerspruch zu dem, was 
vom politischen Liberalismus verlangt wird. In dieser Hinsicht unterscheidet sich dieser 
nicht von perfektionistischen Formen liberaler Theorie.

Unterschiede ergeben sich möglicherweise, wenn man die von Lehrpersonen ver-
mittelten Inhalte und ihre Reaktionen auf die Äußerungen von Schülerinnen und Schü-

4 Eine unklare Stellung haben in diesem Kontext die Privatschulen. Ich gehe im Folgenden da-
von aus, dass diese insofern zur öffentlichen Sphäre gehören, als sie einer politischen Regu-
lierung zu unterwerfen sind.
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lern in den Blick nimmt. Auch hier jedoch stechen zunächst vor allem die Gemeinsam-
keiten zwischen politischem und perfektionistischem Liberalismus heraus. Im Rahmen 
beider Ansätze ist klar, dass politische Gleichheitsgrundsätze direktiv vermittelt werden 
sollen und davon abweichende Stellungnahmen von Lernenden zurückzuweisen sind. 
Stellt etwa ein Schüler infrage, dass Frauen das Wahlrecht haben sollten, so sind Lehr-
personen nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, dagegen Stellung zu beziehen. Wie 
solche Situationen in praktischer Hinsicht gehandhabt werden sollten, lässt sich nicht 
allgemein festlegen. In vielen Fällen wird es sinnvoll sein, Schülerinnen oder Schüler 
nicht einfach zum Schweigen zu bringen, sondern zur Rechtfertigung ihrer Position auf-
zufordern.

Zurückzuweisen sind auch Äußerungen von Lernenden, die als direkte sexistische 
Beleidigung oder Herabsetzung von Lehrerinnen oder Schülerinnen zu interpretieren 
sind. Solche Äußerungen verletzen andere als Personen und insbesondere als Bürgerin-
nen, die im öffentlichen Raum der Schule miteinander zu tun haben. Sie verstoßen ge-
gen das Prinzip des wechselseitigen Respekts, das als grundlegend für das Zusammen-
leben in der liberalen Demokratie gelten kann.

Auch wenn sie nicht auf konkrete Personen gemünzt sind, können sexistische Äuße-
rungen – v. a. wenn sie in aggressiver und provokativer Weise gemacht werden – her-
absetzend wirken. Mit ihnen kann zum Ausdruck gebracht werden, dass Frauen Män-
nern untergeordnet sind. Zudem können sie, vor allem wenn sie von Personen mit 
starker sozialer Stellung oder Autorität gemacht werden, von anderen als Erlaubnis auf-
gefasst werden, gleich zu denken oder zu sprechen. Ein männlicher Schüler etwa, der 
in der Klasse über einen hohen Status verfügt, kann durch sexistische oder antifemi-
nistische Provokationen die Stimmung in der Klasse prägen. Dies kann unter anderem 
die Wirkung haben, dass Schülerinnen sich gar nicht erst äußern können oder wollen. 
In dieser Weise beschreibt Rae Langton (2009) die Wirkungen von sexistischen oder 
rassistischen Hassbotschaften (‚hate speech‘), die Mitglieder bestimmter Gruppen zum 
Schweigen zu bringen könnten (‚silencing‘).

Die Schwierigkeit besteht darin, dass sexistische Hassbotschaften nicht ohne wei-
teres von persönlichen Meinungsäußerungen zu unterscheiden sind. Die Aussage, dass 
‚Frauen an den Herd gehören‘ kann als sexistische Provokation aufgefasst werden, 
könnte aber je nach Kontext auch als Meinungsäußerung über die angemessene Lebens-
gestaltung gesehen werden. Hier besteht eine moralische Grauzone, wo die Absichten 
der Sprechenden sich nicht immer mit den Deutungen der Zuhörenden decken werden: 
Eine ernsthaft geäußerte persönliche Meinung zur eigenen Lebensführung kann von Be-
troffenen als Affront aufgefasst werden.

Im vorliegenden Diskussionszusammenhang ist relevant, dass sexistische Beleidi-
gungen und Provokationen sowohl in politisch-liberaler als auch in perfektionistisch-li-
beraler Perspektive inakzeptabel sind, während in der Einschätzung von Auffassungen 
zur persönlichen Lebensgestaltung Unterschiede zwischen den beiden Theorieansätzen 
zutage treten. Wie gesagt, ist Nussbaum der Auffassung, dass sexistische Lebensfor-
men im liberalen Kontext akzeptabel sind, sofern sie die politische Stellung von Frauen 
nicht berühren. Entsprechend wird Nussbaum persönliche Meinungsäußerungen von 
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Schülerinnen und Schülern einschätzen: Die Aussage, dass es für Frauen am besten ist, 
zu Hause bei den Kindern zu bleiben, ist in diesem Rahmen gleich zu betrachten wie 
andere religiös-weltanschauliche Auffassungen, die sich auf die eigene Lebensführung 
beziehen. Nussbaum geht es primär darum, dass Schüler und Schülerinnen mit traditio-
nalistischen Sichtweisen nicht abschätzig behandelt werden dürfen. Sie fordert Respekt 
für unterschiedliche Auffassungen im Klassenzimmer und hält es für illegitim, wenn 
Lehrpersonen eine liberale Auffassung vom persönlichen Guten vertreten.

Die perfektionistisch-liberale Auffassung unterscheidet sich vor allem in diesem 
letzten Punkt vom politischen Liberalismus: Die liberale Schule ist nach perfektionis-
tisch-liberaler Auffassung legitimiert, den Unterricht darauf auszurichten, autonomie-
orientierte und egalitäre Lebensweisen zu fördern. Lehrpersonen sind nach diesem 
Modell beispielsweise wohl berechtigt, ein negatives Bild der traditionellen Rollenver-
teilung in der Familie zu zeichnen. Folgt man Nussbaum, so können sich Schülerinnen 
und Schüler allein dadurch missachtet fühlen, dass in der Schule rationalistische, libe-
rale Auffassungen vom guten Leben vertreten werden. Wie sie ausführt, sollten Lehr-
personen nicht sagen, dass es besser sei, vernunftgemäß zu leben als sich auf den reli-
giösen Glauben zu verlassen (Nussbaum, 2011, S. 36). Entsprechend müsste Nussbaum 
die Auffassung vertreten, dass Lernende geringgeschätzt werden, wenn in der Schule 
‚metaphysische‘ Konzeptionen von Geschlechterungleichheit kritisiert werden. Per-
sonen, die nicht-liberale Konzeptionen vom guten Leben vertreten, sollten wir nach 
Nussbaum einfach in Ruhe lassen (Nussbaum, 2011, S. 28).

Im Weiteren möchte ich ausgehend von politisch-liberalen Vorgaben zwei Argu-
mente entwickeln, die – entgegen den Auffassungen von Rawls und Nussbaum – dafür 
sprechen, in der Schule ein kritisches Verhältnis zu weltanschaulich-religiösen Kon-
zeptionen zu entwickeln, die als sexistisch gelten können. Ich treffe zuvor drei Annah-
men, die denjenigen entgegenkommen, die einen weiten Freiheitsraum für Personen 
mit traditionalistischen Lebenskonzeptionen fordern. Zum einen gehe ich davon aus, 
dass Individuen in der liberalen Demokratie berechtigt sein sollten, nicht-autonome, 
traditionalistische, sexistisch strukturierte Lebensformen zu wählen. So sollten Per-
sonen die Möglichkeit haben, im gegenseitigen Einverständnis in ein inegalitäres Ehe-
modell einzutreten, das zwar rechtlich-politisch egalitär gerahmt, aber intern z. B. durch 
eine ungleiche Verteilung von Erwerbs- und Fürsorgearbeit oder sogar durch die direkte 
Unterordnung der Frau unter den Mann bestimmt ist. Eine zweite Annahme ist, dass 
Personen, die aus freien Stücken in solche Lebensformen eintreten, nicht daran gehin-
dert werden sollten, selbst Kinder zu haben und aufzuziehen. Sie sollten berechtigt sein, 
biologische Eltern zu werden und in den ‚Status‘ der Elternschaft einzutreten, der durch 
verschiedene Berechtigungen und Verpflichtungen gegenüber den Kindern konstituiert 
ist. Drittens nehme ich an, dass Personen in diesem Status u. a. dazu berechtigt sind, ihre 
Kinder im Sinne kontroverser religiös-weltanschaulicher Positionen zu erziehen (da-
gegen Clayton, 2006). Hier stellt sich die Frage, ob dies auch für sexistische Positionen 
gilt. Ich lasse an dieser Stelle offen, ob Eltern im strikten Sinne berechtigt sind, Kinder 
sexistisch zu erziehen, nehme aber an, dass der Staat nicht direkt in Familien eingreifen 
sollte, um diese Art von Erziehung zu verhindern.
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Das bedeutet, dass manche Kinder in ihren Familien mit sexistischen weltanschauli-
chen Positionen in Berührung kommen oder sie direkt vermittelt bekommen. Die Frage 
lautet, wie die öffentliche Schule in der liberalen Demokratie hierauf reagieren sollte.

5. Politische Gleichheit und Geschlechterstereotype

Das erste Argument bezieht sich – wie die Überlegungen Moller Okins – auf das Pro-
blem der Stabilität im rawlsschen Sinne: Es geht darum, wie die Anerkennung liberaler 
politischer Prinzipien, darunter das Prinzip der Statusgleichheit aller Bürgerinnen und 
Bürger, sichergestellt und damit die liberale Ordnung auf ein stabiles Fundament ge-
stellt werden kann. Das Argument hat also nicht die Situation des Individuums im Blick, 
sondern das öffentliche Interesse. Es ist, wie Gina Schouten in einem etwas anderen 
Kontext sagt, „public-centred“ (2018, S. 1072).

Die Anerkennung von politischer Gleichheit bezieht sich zum einen auf formale 
Gleichberechtigung, zum anderen aber auch im weiteren Sinne auf echte politische 
Gleichstellung. Dies betrifft insbesondere die Art, wie Personen sich selbst sehen. Hier 
geht es um eine Art politischer Selbstachtung, die impliziert, dass man sich selbst zur 
vollwertigen Teilnahme am demokratischen Prozess und allenfalls sogar zur Kandidatur 
für Entscheidungspositionen befähigt und berechtigt fühlt.

Während eine sexistische Erziehung möglicherweise mit der Anerkennung forma-
ler politischer Gleichheit kompatibel ist, kann sie – so das Argument – die politische 
Selbstachtung von Personen untergraben, und zwar unter anderem durch die Vermitt-
lung von Geschlechterstereotypen. Diese können zum einen die Selbstachtung von 
Frauen direkt beeinträchtigen, zum anderen auf indirekte Weise dazu beitragen, dass 
diese geschwächt wird, nämlich dadurch, dass andere Personen die Betroffenen in ent-
sprechender Weise behandeln und dadurch die stereotypen Vorstellungen verstärken.

Wenn dem so ist, so ist es legitim, in der Schule stereotype Geschlechtervorstellun-
gen zu bekämpfen und zurückzuweisen, ohne dass damit eine bestimmte weltanschau-
liche Position privilegiert wird.5 Betrachten wir zwei Beispiele: Das erste Stereotyp, 
das viele implizit leitet und teils nach wie vor explizit verteidigt wird, ist, dass Frauen 
politisch weniger kompetent sind als Männer und deshalb nicht in gleicher Weise am 
politischen Prozess teilnehmen können und sollten wie Männer. Damit einher geht oft-
mals die Vorstellung, dass Männer ‚sachlich‘ (‚nicht emotional‘) denken und argumen-
tieren und ein besseres Verständnis größerer politischer und ökonomischer Zusammen-
hänge und Notwendigkeiten haben als Frauen. Diese Auffassung führt zum einem dazu, 
dass Frauen von sich selbst denken, dass sie ‚nichts von Politik verstehen‘ und deshalb 

5 Nussbaum ist mit dieser Auffassung einverstanden: „One should insist that the political realm 
(including the public schools) will itself be entitled to use rational argument to undermine de-
meaning stereotypes. But one should probably concede that in the absence of thoroughgoing 
culture reform, this intervention is likely to achieve its results more slowly and with greater 
difficulty.“ (2011, S. 41)
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weniger motiviert sind, sich in die demokratische Debatte einzumischen und nach po-
litischen Führungspositionen zu streben. Die Entwicklung eines entsprechenden Selbst-
bilds wird dadurch begünstigt, dass Frauen von anderen in dieser Weise wahrgenommen 
und behandelt werden. Hier könnte man Miranda Frickers Begriff der „testimonal injus-
tice“ ins Spiel bringen, übertragen auf den politischen Bereich (2007, S. 9). Mit diesem 
Begriff umschreibt Fricker eine Form von Ungerechtigkeit, die sich daraus ergibt, dass 
die Glaubwürdigkeit und Kompetenz von Personen aufgrund von stereotypisierenden 
Vorurteilen falsch eingeschätzt wird. Ohne an dieser Stelle den Theorieansatz Frickers 
ausführlich darzustellen, möchte ich annehmen, dass Opfer dieser Art von Ungerechtig-
keit – wenn sie im politischen Kontext auftritt – an ihrer eigenen Kompetenz und ihrem 
Sachverstand zu zweifeln beginnen können und ihre Fähigkeit zur Teilnahme am po-
litischen Diskurs infrage stellen. Damit wird ihr Selbstverständnis als politisch Gleiche 
geschwächt.

Ein anderes Stereotyp, das in diesem Zusammenhang relevant ist, besagt, dass 
Frauen fürsorglich, selbstlos und nett sind. Das entsprechende Selbstbild kann Frauen 
dazu bringen, für andere da zu sein und ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Es 
kann auch dazu führen, dass sie sich auf häusliche Belange konzentrieren und aus dem 
‚harten‘ Geschäft der Politik heraushalten. Solche Stereotypen prägen die Erwartungen 
gegenüber Frauen, die sich politisch engagieren. Sie kommen besonders dann zum Tra-
gen, wenn Frauen hart und entschieden auftreten und nach politischer Macht streben. 
Ihr Verhalten kann in solchen Fällen harsche Reaktionen hervorrufen, da ihr Verhalten 
als unweiblich eingestuft wird. Kate Manne (2018) prägt in diesem Kontext ihren Be-
griff von Misogynie, verstanden als Reaktion auf ein Verhalten, das von sexistischen 
Vorgaben abweicht. Misogyne Reaktionen, die das Vordringen in männlich besetzte Ge-
biete wie die Politik bestrafen, wirken wiederum zurück auf das politische Selbstver-
ständnis von Frauen.

Der Punkt ist also, dass es (im politisch-liberalen Paradigma) als legitim angesehen 
werden muss, sexistische Stereotype durch Bildung zu bekämpfen. Der Grund dafür 
liegt in der Sicherung der Anerkennung politischer Gleichheit und letztlich der Stabili-
tät der liberalen Ordnung. Nun zeigt sich aber an diesen zwei Beispielen, dass viele Ge-
schlechterstereotype selbst bereits entlang einer Unterscheidung in zwei Sphären, die 
private und die öffentliche Sphäre, organisiert sind. Politische Kompetenz und Macht-
orientierung gehören zur politischen Sphäre, Fürsorglichkeit, Emotionalität und die 
Sorge um Beziehungen ist dem privaten, häuslichen Bereich zugeordnet. Es scheint ge-
rade der Witz traditionalistischer sexistischer Ordnungen zu sein, Frauen im häuslichen 
Bereich zu halten und ihr Vordringen in die öffentliche Sphäre zu verhindern. Dies ist 
ein Mittel, um die Macht der Männer über die Frauen zu gewährleisten: Letztere bleiben 
nicht nur ökonomisch abhängig von ihren Ehemännern oder Vätern, sondern sind auch 
deren politischen Entscheidungen ausgesetzt.

Hieraus ergibt sich, dass die Bekämpfung von Geschlechterstereotypen, die politisch 
relevant sind, unvermeidlich auch den privaten Bereich berührt. Wenn es (aus politisch-
liberaler Sicht) legitim ist, politische Gleichheit zu fördern, muss es zwangsläufig legi-
tim sein, für das persönliche Leben relevante Stereotype zurückzuweisen. Letzteres ist 
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gemäß dem hier vertretenen Argument als legitimer Nebeneffekt der Förderung politi-
scher Gleichheit zu sehen. Das Argument lautet also, dass die Verfolgung legitimer po-
litischer Ziele, nämlich die Sicherung der Akzeptanz liberaler Grundsätze, zwangsläu-
fig zur Bekämpfung von traditionellen Geschlechtervorstellungen führt, die sich auf den 
persönlichen Lebensbereich beziehen.

6. Selbstkritik und hermeneutische Ressourcen

Das zweite Argument unterscheidet sich in zwei Hinsichten vom ersten: Es bezieht sich 
direkt auf einzelne Personen, nicht auf die Stabilität der liberalen Ordnung als Ganze. 
Jedoch wird mit diesem Argument nicht die Bekämpfung oder Zurückweisung sexisti-
scher Auffassungen legitimiert, sondern deren kritische Infragestellung.

Unter politisch-liberalen Voraussetzungen ist klar, dass Individuen das Recht oder 
die Freiheit haben sollen, nach ihren eigenen Wertvorstellungen zu leben, auch wenn 
diese einem egalitären Geschlechtermodell zuwiderlaufen. Gleichzeitig gilt es als unge-
rechtfertigt, Personen eine bestimmte Lebensweise aufzudrängen: Wer sich auf ein tra-
ditionelles Gendermodell einlässt, muss dies nach liberaler Auffassung ‚freiwillig‘ und 
aufgrund seiner ‚eigenen‘ Überzeugung tun.

Während diese Erwägungen auf Erwachsene, die über entwickelte Wertauffassun-
gen verfügen, anwendbar scheinen, stellen sich Fragen in Bezug auf Erziehung und Bil-
dung: Wie ich angenommen habe, stehen Kinder zumindest in den ersten Lebensjahren, 
aber auch bis in ihre Jugendjahre hinein, (legitimerweise) unter elterlichem Einfluss und 
bekommen allenfalls sexistische Wertvorstellungen vermittelt, sei es in expliziter Weise 
oder implizit durch die Gestaltung der familiären Lebensform. Die Vermittlung sexisti-
scher Werthaltungen prägt nicht nur die Werte und Überzeugungen Heranwachsender, 
sondern auch die Entwicklung ihrer Fähigkeiten sowie ihre emotionalen Reaktionswei-
sen im Alltag. All jene Lebensweisen, die traditionellen Rollenmustern nicht entspre-
chen, sind für die Betroffenen schwierig zu realisieren. Zum einen kommen ihnen al-
ternative Lebensformen gar nicht ernsthaft zu Bewusstsein, zum anderen fehlen ihnen 
allenfalls die Fähigkeiten und emotionalen Voraussetzungen, um entsprechend zu leben.

Vor diesem Hintergrund kann eine bestimmte Form feministischer Bildung – bezo-
gen auf die persönliche Lebensführung – in ihrer kompensatorischen Funktion gerecht-
fertigt werden: Wenn wir familiär vermittelte Gendervorstellungen in der Schule als 
Gegebenheit hinnehmen, bedeutet dies, dass wir Eltern und weltanschaulichen Gemein-
schaften die Macht zugestehen, Heranwachsende auf eine bestimmte Lebensweise fest-
zulegen oder dies zumindest zu versuchen. Das scheint aus liberaler Perspektive proble-
matisch: Sollen Individuen ihr Leben aufgrund eigener Werthaltungen gestalten, ist es 
illegitim, wenn andere Personen den Prozess der Identitätsbildung über weite Strecken 
kontrollieren, ohne dass ein Gegengewicht dazu besteht.

Selbst Nussbaum, die in dieser Hinsicht sehr zurückhaltend argumentiert, ist der 
Auffassung, dass Kindern in der Schule unterschiedliche Optionen bekanntgemacht 
werden sollten (2011, S. 34). An anderer Stelle spricht sie sogar davon, Heranwach-
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sende sollten Gelegenheit haben, kritisch über ihre Lebensweise nachzudenken, zu-
mindest so viel, um aus der familiär vorgegebenen Lebensform aussteigen zu können 
(2006, S. 306). Diese Auffassung von individueller Selbstreflexion ist vermutlich nicht 
gleichzusetzen mit jener ‚robusten‘ Form persönlicher Autonomie, verstanden als Fä-
higkeit zum selbstkritischen Denken, die von Gina Schouten (2018) im politisch-libera-
len Kontext verteidigt wird. Allerdings ist klar, dass sich kritisches Denken, ist es ein-
mal in Gang gekommen, schwer eindämmen lässt. Die Einführung Heranwachsender in 
Praktiken kritischer Selbstreflexion, wie immer diese im Einzelnen verstanden werden, 
befähigt sie, sich der erzieherischen Kontrolle des primären Umfelds ein Stück weit zu 
entziehen und eine eigene Lebensperspektive zu entwickeln. Weder wird Selbstkritik 
(oder Autonomie) hier als konstitutives Element eines guten Lebens gerechtfertigt noch 
als instrumentell wertvoll hinsichtlich des persönlichen Wohls (hingegen Schouten, 
2018). Die Ermöglichung der Entwicklung eigener Einstellungen ist gewissermaßen 
als Korrelat zur Forderung nach Respekt für die persönliche Lebensgestaltung von In-
dividuen zu sehen.

Unter politisch-liberalen Vorzeichen darf die Einführung in (selbst-)reflexive Prak-
tiken nicht mit dem Ziel verknüpft sein, Heranwachsende von traditionellen Rollenvor-
stellungen abzubringen. Wenn also z. B. Heranwachsende ihre konservativen Lebens-
modelle unter Rückgriff auf eine religiöse Konzeption von Geschlechterungleichheit 
rechtfertigen, soll die Lehrperson nicht direktiv eingreifen.

Abschließend möchte ich einen Vorschlag machen, wie eine spezifisch feministische 
Bildung unter diesen Bedingungen aussehen könnte: Um kritische Selbstreflexion zu er-
möglichen, müssen Lernende mit Narrativen, Begrifflichkeiten und Theorien in Berüh-
rung gebracht werden, die ihre bisherigen Erfahrungen, Denkweisen und emotionalen 
Reaktionen in ein neues Licht rücken können. Ich spreche hier, in loser Bezugnahme 
auf die Ausführungen Frickers über „hermeneutische Ungerechtigkeit“ (2007, S. 147), 
von „hermeneutischen Ressourcen“, die Lernenden im Unterricht zur Verfügung ge-
stellt werden sollen (Giesinger, 2018, o. S.). Dazu gehören beispielsweise fiktive Ge-
schichten oder biografische Abrisse, in denen Personen unterschiedlichen Geschlechts 
in ihren jeweiligen sozialen und historischen Kontexten dargestellt werden. Wichtige 
hermeneutische Ressourcen stellen aber auch spezifisch feministische Begrifflichkei-
ten dar – d. h. Konzepte wie Sexismus, Misogynie oder Diskriminierung, aber auch Sex 
und Gender. Werden Lernende in den Diskurs um die mögliche ‚soziale Konstruiertheit‘ 
von Geschlecht eingeführt (dazu Haslanger, 2011), stellt dies allfällige Überzeugungen 
zu natürlichen oder metaphysischen Geschlechtsunterschieden infrage. Dieser Diskurs 
eröffnet neue Denkmöglichkeiten und kann auch dazu anregen, traditionelle Rollen-
vorstellungen neu zu rechtfertigen: Lernende, die an ihren konservativen Überzeugun-
gen festhalten wollen, werden durch die Beschäftigung mit hermeneutischen Ressour-
cen aus dem Bereich des Feminismus befähigt, ihre eigenen Wertauffassungen in den 
Kontext liberal-egalitärer Auffassungen einzuordnen und sich von ihnen abzugrenzen. 
Zugleich ist denkbar, dass Heranwachsende, die traditionelle Rollenbilder realisieren 
wollen, dennoch manche der ihnen präsentierten feministischen Ressourcen in einer 
Weise aufnehmen können, die ihr Denken oder Wahrnehmen verändert. Ein Beispiel 
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könnte das von Fricker (2007, S. 149) diskutierte Konzept der sexuellen Belästigung 
sein, das helfen kann, bestimmte Arten von als unangenehm erfahrenen Verhaltenswei-
sen zu benennen und zurückzuweisen. Die Sensibilisierung für sexuelle Belästigung 
scheint gerade auch in einem traditionell strukturierten sozialen Umfeld relevant, in 
dem die Männer weiterhin das Sagen haben, z. B. in einer konservativen religiösen Ge-
meinschaft.

7. Schlussfolgerungen

Dieser Beitrag behandelt das Problem feministischer Bildung in politisch-liberaler und 
perfektionistisch-liberaler Perspektive. Betrachtet man die Argumente in den beiden 
letzten Abschnitten, so kann die Frage aufkommen, inwiefern sich die beiden Perspek-
tiven überhaupt unterscheiden: Diejenige Form feministisch-liberaler Bildung, die hier 
unter Rückgriff auf politisch-liberale Argumentationsmuster gerechtfertigt wird, wird 
von traditionalistisch gesinnten Personen oder Gruppen zurückgewiesen – und dies aus 
gutem Grund. Es ist nämlich zu erwarten, dass feministische Bildung dieser Art den 
Effekt hat, manche Kinder und Jugendliche aus traditionalistisch strukturierten Fami-
lien von den weltanschaulichen Vorgaben ihrer Eltern zu entfremden. Im vorliegenden 
Beitrag wurde jedoch angenommen, dass nicht die Effekte politischer Maßnahmen welt-
anschaulich neutral sein müssen, sondern deren Rechtfertigung.

In der Rechtfertigung liegt der wesentliche Unterschied zwischen den beiden libe-
ralen Theoriemodellen: Der perfektionistische Liberalismus rechtfertigt feministische 
Bildung mit Verweis auf die liberale Weltanschauung, die auf Autonomie, individuelle 
Selbstverwirklichung und nicht-hierarchische Beziehungen ausgerichtet ist. Die po-
litisch-liberale Rechtfertigung enthält sich einer Bezugnahme auf diese umstrittenen 
Werte. Zum einen beruft sie sich auf die Idee politischer Gleichheit, zum anderen dar-
auf, dass Eltern nicht legitimiert sein sollen, ihre Kinder auf eine bestimmte Lebens-
form festzulegen. In diesem Kontext erlangt die Fähigkeit zu selbstkritischem Denken 
zentrale Bedeutung.

In praktischer Hinsicht unterscheiden sich die beiden Theoriemodelle hinsichtlich 
der Frage, wie in der Schule mit weltanschaulich begründetem Sexismus umzugehen 
ist. Das perfektionistisch-liberale Modell räumt diesen keinem Platz in der liberalen 
Ordnung ein. Was das für die familiäre Erziehung heißt, wäre näher zu diskutieren. In 
Bezug auf die Schule bedeutet es, dass sexistische weltanschauliche Auffassungen ge-
nauso als falsch zurückzuweisen sind wie sexistische politische Positionen. Hier liegt 
ein wesentlicher Unterschied zur politisch-liberalen Konzeption, gemäß der sexistische 
Lebensweisen nicht grundsätzlich inakzeptabel sind. Im Unterricht sollen diese nicht 
von vornherein abgewertet werden. Das erste der präsentierten Argumente rechtfertigt 
jedoch die Bekämpfung sexistischer Stereotype, die sowohl im politischen als auch im 
persönlichen Bereich wirksam sein können. Das zweite Argument geht weniger weit: 
Heranwachsende sollen die hermeneutischen Ressourcen erhalten, um sich kritisch mit 
ihren familiären Prägungen befassen zu können.
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Die Pointe dieses Beitrags ist, dass auch auf Basis einer liberalen Konzeption, die tradi-
tionalistischen Lebensformen viel Spielraum lässt, eine liberal-feministische Bildung 
gerechtfertigt werden kann.
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Abstract: This essay pursues the question of whether feminist ideas are legitimately 
transmitted in the state schools of a liberal democracy. The discussion is developed on 
the basis of a distinction between perfectionist-liberal and political-liberal accounts: while 
the former clearly legitimise the transmission of feminist-liberal values, the latter create 
room for non-liberal and non-egalitarian worldviews and ways of life. This essay is not set 
up to defend one of the two liberal accounts but argues that feminist-liberal education can 
be justified within the framework of political liberalism.
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